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RS OGH 1958/11/7 Bkd74/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.11.1958

Norm

DSt 1872 §2 I

Rechtssatz

Die Einbringung eines unzulässigen Revisionsrekurses kann unter Umständen nicht nur das Disziplinarvergehen der

Beeinträchtigung von Ehre und Ansehen des Standes, sondern auch das Disziplinarvergehen der

Berufspflichtenverletzung beinhalten (Aufzählung von Beispielen).
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